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I. Ausgangslage
1. Die Mineralölsteuersätze
Die Mineralölsteuer in Deutschland liegt über den Mineralölsteuersätzen nahezu aller Nachbarstaaten. Lediglich die Niederlanden übertreffen den deutschen Satz bei bleifreiem Benzin von 0,6545 EUR/l um 0,0103 EUR/l. 
Die Mineralölsteuersätze der an Deutschland angrenzenden (Mitglied-)Staaten belaufen sich auf:
Österreich                             0,432 EUR/l             
Luxemburg                            0,4421 EUR/l
Polen                                      0,31 EUR/l
Tschechische Republik            0,34 EUR/l
Dänemark                              0,5467 EUR/l
Niederlande                           0,6648 EUR/l
Belgien                                  0,5362 EUR/l
Frankreich                             0,5899 EUR/l
Schweiz                                  0,4731 EUR/l.                                                
Stand: Ende Januar 2004 bzw. Ende Oktober 2003 hinsichtlich Polen und Tschechische Republik.
(Elfert/Giesel (Hrsg.), Energie Informationsdienst 09/04.)
2. Tatsächliche Auswirkungen der Mineralölsteuerdifferenzen
Die bestehenden Mineralölsteuerdifferenzen zwischen Deutschland und seinen Nachbarländern führt dazu, dass ein sogenannter (einseitiger) Tanktourismus von Deutschland aus in die Nachbarstaaten entsteht. Die auf deutscher Seite lebenden Grenzbewohner fahren über die Grenze, um dort den günstigeren Sprit zu tanken. 
Neben den Einkommensverlusten der Tankstellen, die seit 1998 Umsatzverluste von bis zu 65% verzeichnen, und erheblichen Steuerverlusten beim Bund, sind in den grenznahen Regionen viele Arbeitsplätze bedroht. Dies betrifft nicht nur aufgrund fehlender Investitionsbereitschaft in bzw. aufgrund Schließungen von Tankstellen die Angestellten der Tankstellen, sondern hat Auswirkungen auch auf andere Branchen wie Gastronomie und Einzelhandel. Denn bei fast jeder Fahrt über die Grenze werden auch noch andere Waren, wie z.B. die im Nachbarstaat nicht mit einem Pfand belegten Einwegverpackungen oder Zigaretten, gekauft. 
Des Weiteren entstehen durch den Tanktourismus negative Umweltauswirkungen. Der im Ausland getankte Kraftstoff ist oftmals weniger umweltfreundlich und der Tanktourist nimmt erhebliche Umwege in das Ausland und somit weiteren Spritverbrauch in Kauf.
Dem soll dadurch entgegengewirkt werden, dass die Mineralölsteuerpflicht für die Grenzbewohner – angelehnt  an das sog. Italienische Modell – ermäßigt wird.
3. Das sog. Italienische Modell
Das Italienische Modell berechtigt Privatpersonen, die in einem fest definierten Grenzstreifen ihren Wohnsitz haben, zu dem um den Mineralölsteuerdifferenzbetrag zu dem jeweiligen Nachbarland reduzierten Bezug von Kraftstoffen. Dabei gilt für verschiedene Entfernungszonen ein unterschiedlicher Reduktionsbetrag. So gibt es in der Lombardei drei Entfernungsbereiche von 10, 15 und 20 Kilometern mit Reduktionsbeiträgen von 0,18 EUR/l, 0,10 EUR/l und 0,05 EUR/l. In Piemont sind ebenfalls drei Entfernungsbereiche vorgesehen, jedoch von 20, 30 und 58 Kilometern und Reduktionsbeiträgen von 0,18 EUR/l, 0,10 EUR/l und 0,03 EUR/l.
Die Berechtigung wird durch eine personen- und fahrzeugbezogene Codekarte mit Lichtbild nachgewiesen. Die Tankstelle prüft elektronisch die Gültigkeit der Karte und erstattet direkt den jeweiligen Differenzbetrag an den Kunden. Die Tankstelle selbst übermittelt dann die Kundendaten an die Finanzverwaltung, die sodann die Erstattungsbeiträge an die Tankstellen auszahlt.
II. Die Europarechtsmäßigkeit der Ermäßigung der Mineralölsteuerpflicht 
für Grenzbewohner 
1. Die Energiesteuerrichtlinie vom 27.10.2003, 2003/96/EG
a)  Inhalt der Energiesteuerrichtlinie
Die Richtlinie 2003/96/EG des Rates zur Restrukturierung der gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur Besteuerung von Energieerzeugnissen und elektrischem Strom (ABl. 2003, L 283/51) (sog. Energiesteuerrichtlinie) legt Mindeststeuerbeträge für Kraftstoffe, Heizstoffe und elektrischen Strom fest. 
Die Richtlinie stützt sich auf Art. 93 EGV. Danach kann der Rat der Europäischen Union Bestimmungen zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften über die indirekten Steuern treffen, soweit diese Harmonisierung für die Errichtung und das Funktionieren des Binnenmarktes notwendig ist. 
Hintergrund für den Erlass der Energiesteuerrichtlinie ist nach dem 2. Erwägungsgrund, dass das Fehlen von Gemeinschaftsbestimmungen über eine Mindestbesteuerung für elektrischen Strom und Energieerzeugnisse dem reibungslosen Funktionieren des Binnenmarktes abträglich sein kann. 
Die bisher für Mineralöle geltenden Richtlinien zur Harmonisierung der Struktur der Verbrauchssteuern auf Mineralöle (92/81/EWG) und zur Annäherung der Verbrauchssteuersätze für Mineralöle (92/82/EWG) wurden gem. Art. 30 der Energiesteuerrichtlinie aufgehoben.
b) Mögliche Relevanz der Energiesteuerrichtlinie für eine Ermäßigung der Mineralölsteuer für Grenzbewohner
Betroffen von einer Mineralölsteuerreduzierung für Grenzbewohner wären neben der Grenzregion zur Schweiz auch die Grenzregionen zu Deutschlands benachbarten EU-Mitgliedsstaaten, insbesondere Österreich, Luxemburg, Polen und die Tschechische Republik. 
Damit könnte möglicherweise die Energiesteuerrichtlinie und insbesondere ihr Artikel 19 zu beachten sein, wonach weitere als in der Richtlinie vorgesehene Befreiungen oder Ermäßigungen von dem vorgesehenen Mindeststeuerbetrag für Mineralöle einer besonderen Ermächtigung auf Grund besonderer politischer Erwägungen sowie einer einstimmigen Ratsentscheidung bedürfen.
c) Unanwendbarkeit der Energiesteuerrichtlinie
(1) Fehlende Umsetzung der Energiesteuerrichtlinie
Als Richtlinie bedarf die Energiesteuerrichtlinie zur Geltung in den Mitgliedstaaten der Umsetzung durch den nationalen Gesetzgeber (vgl. Art. 249 Abs. 3 EGV; Borchardt, Die rechtlichen Grundlagen der Europäischen Union, Heidelberg 2002, Rn. 338). Eine solche Umsetzung ist in Deutschland noch nicht erfolgt. 
Insbesondere liegt keine entsprechende Änderung des Mineralölsteuergesetzes durch Art. 16 Haushaltsbegleitgesetz (BGBl. 2003 I, 3076), durch Art. 17 Steueränderungsgesetz (BGBl. 2003 I, 2645) oder Art. 84 Achte Zuständigkeitsanpassungsverordnung (BGBl. 2003 I, 2304) vor. 
Eine unmittelbare Wirkung der Richtlinie kommt nicht in Betracht. Eine solche unmittelbare Wirkung setzt voraus, dass
-         die Umsetzungsfrist abgelaufen ist,
-         die Bestimmung dem Bürger subjektive Rechte verleihen soll und
-         die Norm unbedingt und hinreichend genau ist (self-executing)
(EuGH Rs. C-236/92, Regione Lombardia, Slg. 1994, I-483; Rs. 152/84, Marshall, Slg. 1986, 773; Rs. 301/82, Clin-Midy, Slg. 1984, 251).
Die Umsetzungsfrist ist nach Art. 28 Energiesteuerrichtlinie am 31.12.2003 abgelaufen. Es fehlt jedoch an der Voraussetzung, dass die Richtlinie den Bürgern Rechte verleihen soll. 
(2) Einhaltung der in der Richtlinie festgelegten Mindeststeuersätze
Die in der Energiesteuerrichtlinie festgelegten Mindeststeuersätze werden durch die Ermäßigung nicht unterschritten.
(2.1) Keine Absenkung des Mineralölsteuersatzes
Der Mineralölsteuersatz wird nicht abgesenkt. Er bleibt in der derzeit geltenden Höhe bestehen und ist damit nahezu doppelt so hoch wie der festgelegte Mindeststeuersatz. 
(2.2) Höhe der dem einzelnen Grenzbewohner zukommenden Ermäßigung
Selbst der einzelne Grenzbewohner, der lediglich eine ermäßigte Mineralölsteuer zu zahlen hat, zahlt einen über dem Mindeststeuersatz der Energiesteuerrichtlinie liegenden Mineralölsteuersatz.
Die Energiesteuerrichtlinie legt in Anhang I, Tabelle A die Mindeststeuerbeträge für unverbleites Benzin auf 0,359 EUR/l fest. Die Mineralölsteuersätze der Mitgliedstaaten sind nahezu durchgängig höher (vgl. I. 1.). Nur die „neuen“ Mitgliedsländer Polen und die Tschechische Republik liegen derzeit noch leicht unter dem Mindeststeuersatz.
(3) Sinn und Zweck der Energiesteuerrichtlinie
Im übrigen stünde die Energiesteuerrichtlinie unter Berücksichtigung ihres Sinn und Zwecks einer Ermäßigung der Mineralölsteuer für Einzelne nicht entgegen. Insbesondere bedürfte eine solche Ermäßigung auch nicht der in Art. 19 der Energiesteuerrichtlinie auf Vorschlag der Kommission vorgesehenen einstimmigen Ermächtigung des Rates. 
(3.1) Funktionierender Binnenmarkt als Sinn und Zweck
Die Energiesteuerrichtlinie bezweckt die Angleichung der Mineralölsteuer innerhalb der Europäischen Union, um das Funktionieren des Binnenmarktes zu gewährleisten. Mit der Mineralölsteuerreduzierung für private Grenzbewohner wird aber die Steuerharmonisierung nicht gefährdet. Der Mineralölsteuersatz bleibt in der bisher geltenden Höhe bestehen. Private Grenzbewohner bekommen lediglich den Unterschied zum Mineralölsteuersatz des Nachbarlandes erstattet. In anderen als den Grenzregionen erhalten auch die Grenzbewohner keine Erstattung. Anderen als den Grenzbewohnern kommt in den Grenzregionen keine Erstattung zu.
(3.2) Die Ausnahmen der Energiesteuerrichtlinie
Des Weiteren folgt aus diesem Zweck der Richtlinie sowie aus den in der Richtlinie vorgesehenen Ausnahmen, dass die Erstattung der Mineralölsteuerdifferenz gegenüber privaten Grenzbewohnern keine Ausnahme i.S.d. Art. 19 Energiesteuerrichtlinie darstellt. 
Die in der Richtlinie festgelegten Ausnahmen beziehen sich auf bestimmte Produkte oder Betriebe (Art. 15, 16, 17). Die Auswirkungen, die eine Mineralölsteuerreduzierung zugunsten privater Grenzbewohner hat, sind damit nicht zu vergleichen. Insbesondere gefährdet eine solche Ermäßigung - wie oben ausgeführt -  nicht die Steuerharmonisierung. 
Eine Ermäßigung zugunsten von Privatpersonen in den Grenzregionen verringert vielmehr die Auswirkungen der bisher bestehenden Ungleichheiten in der Höhe der Mineralölsteuer zwischen den Mitgliedsstaaten. Der Zweck der Richtlinie, die Angleichung der Mineralölsteuersätze, wird durch ein solches Modell gerade gefördert. Der sog. Tanktourismus, der aufgrund der niedrigen Mineralölsteuer in vielen benachbarten Mitgliedsstaaten zu Deutschland entstanden ist, würde aufhören.
Auch erfassen die genannten Ausnahmen nur Fälle, in denen der Mindeststeuersatz unterschritten wird. Insbesondere erfasst Art. 17 Energiesteuerrichtlinie nicht den Fall, dass die Mindeststeuersätze eingehalten werden. Nach Art. 17 Energiesteuerrichtlinie können die Mitgliedstaaten in den dort angeführten Fällen Steuerermäßigungen  anwenden, sofern die in der Richtlinie vorgeschriebenen Mindeststeuerbeträge im Durchschnitt für alle Betriebe eingehalten werden. Dies bedeutet, dass sich die in Art. 17 Energiesteuerrichtlinie normierte Ausnahme gerade auf die Senkung unter den Mindeststeuersatz bezieht. 
Mit dem angeführten Modell wird der Mindeststeuersatz aber gerade nicht unterschritten (siehe oben, (2)).
(4) Kompetenz der Europäischen Gemeinschaften bei Einhaltung der Mindeststeuersätze
Die Unanwendbarkeit der Energiesteuerrichtlinie auf die Ermäßigung der Mineralölsteuer für die Grenzbewohner ergibt sich darüber hinaus aus kompetenzrechtlichen Gründen. Sollte die Richtlinie auch die Fälle erfassen, in denen der Mindeststeuersatz eingehalten wird, wäre sie insoweit nicht mehr von der Kompetenz der Europäischen Gemeinschaften gedeckt.
(4.1) Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung
Die Europäischen Gemeinschaften sind selbst kein Staat, sondern vielmehr ein „Staatenverbund eigener Art“. Anders als die Legislativorgane eines Staates, die über eine umfassende Verbandskompetenz verfügen und aufgrund dessen grundsätzlich jede Materie gesetzlich regeln können, bedürfen die Rechtssetzungsorgane der Europäischen Gemeinschaften einer ausdrücklichen Kompetenzzuweisung in den Gründungsverträgen (sog. Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung). Es fehlt den Europäischen Gemeinschaften damit an der Kompetenz, Kompetenzen zu begründen (sog. Kompetenz-Kompetenz). (Vgl. BVerfGE 89, 155, 209f.; Streinz, Europarecht, Heidelberg 4. Aufl., Heidelberg, § 6 Rn. 436, § 3 Rn. 121.)
(4.2) Regelungen des EGV im Bereich des Steuerrechts
Der Vertrag der Europäischen Gemeinschaften enthält nur wenige Artikel für den Bereich des Steuerrechts. So finden sich zum einen im Dritten Teil, Titel VI, Kapitel 2 „Gemeinsame Regeln betreffend Steuerfragen“. Diese regeln:
-         in Art. 90 EGV das Verbot, höhere inländische Abgaben für aus anderen Mitgliedstaaten stammende Waren zu erheben,
-         in Art. 91 EGV das Verbot, bei der Ausfuhr von Waren in andere Mitgliedstaaten übermäßige Steuerrückvergütungen zu gewähren,
-         in Art. 92 EGV Ausnahmen zu Art. 91 EGV,
-         in Art. 93 EGV die Harmonisierung der indirekten Steuern.
Weiterhin enthält der EGV folgende das Steuerrecht betreffende Artikel:
-         Art. 58 EGV: Befugnis der Mitgliedstaaten, zum Schutz des nationalen Kapital- und Zahlungsverkehrs diesen Verkehr beschränkende steuerrechtliche Regelungen beizubehalten bzw. zu erlassen,
-         Art. 175 Abs. 2, 1. Spiegelstrich EGV: Befugnis der Gemeinschaft, Regelungen über Steuern zum Schutz der Umwelt zu erlassen,
-         Art. 293, 2. Spiegelstrich EGV: Aufforderung an die Mitgliedstaaten, Verhandlungen über die Beseitigung der Doppelbesteuerung einzuleiten,
-         Art. 95 Abs. 2 EGV: Ausschluss der Steuerrechtsharmonisierung von dem Verfahren der Mehrheitsentscheidung nach Art. 95 Abs. 1 EGV,
-         Art. 96, 97 EGV: Befugnis der Gemeinschaft, Maßnahmen zu treffen, um u.a. die Harmonisierung der indirekten Steuern nach Art. 93 EGV zu erreichen (Grabitz/Hill, EUV/EGV, München, Stand: August 2003, Art. 96, 97 mit Verweis auf die Kommentierung im Archivband zu Art. 101, 102, dort Art. 101 Rn. 17),
-         Art. 94 EGV: Verfahrensvorschrift für die Harmonisierung der direkten Steuern (vgl. Grabitz/Hill, EUV/EGV, München, Stand: August 2003, Art. 94 mit Verweis auf die Kommentierung im Archivband zu Art. 100, dort Art. 100 Rn. 78, wonach Art. 99 a.F. = Art. 93 im Bereich der indirekten Steuern lex specialis zu Art. 100 a.F. ist).
(Vgl. Grabitz/Hill, EUV/EGV, München, Stand: August 2003, vor Art. 90 Rn. 2, 3.)
(4.3) Kompetenz zur Steuergesetzgebung
Eine grundsätzliche Ermächtigung zur Steuergesetzgebung findet sich im Vertrag der Europäischen Gemeinschaften somit nicht. Insbesondere nennt Art. 3 EGV die steuerrechtlichen Angelegenheiten nicht. Es bleibt damit bei der Steuerhoheit der Mitgliedstaaten (Borchardt, Die rechtlichen Grundlagen der Europäischen Union, Heidelberg 2002, Rn. 578).
Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auf den Europäischen Verfassungsvertrag. Wenngleich dieser ohnehin keine Kompetenznorm für die bereits in Kraft getretene Energiesteuerrichtlinie schaffen könnte, so macht er noch einmal deutlich, dass eine umfassende Kompetenz in steuerrechtlichen Angelegenheiten nicht besteht und auch von den Mitgliedstaaten nicht gewollt ist. Der Vertragsentwurf des Europäischen Konvents enthält im dritten Teil Änderungen der materiellen Kompetenzen und in der Diskussion über den Vertragsentwurf des Europäischen Konvents spielten eine bessere Systematisierung und Verdeutlichung der bestehenden Kompetenzen eine Rolle. Gleichwohl ist im Bereich der Steuerpolitik lediglich die Kompetenz zum Erlass von Rechtsakten zur Festlegung von Maßnahmen bezüglich der Körperschaftssteuer zu verzeichnen (Art. III-63 VV; Görlitz, Europäischer Verfassungsvertrag und künftige EU-Kompetenzen, DÖV 2004, 374, 380).
Die Energiesteuerrichtlinie kann sich folglich nicht auf eine umfassende Steuergesetzgebungskompetenz stützen. Vielmehr basiert sie auf der Kompetenz zur Rechtsangleichung mit dem Ziel der Harmonisierung des Binnenmarktes.
(4.4) Harmonisierung des Binnenmarktes
Die Energiesteuerrichtlinie legt folglich gestützt auf die Kompetenz zur Rechtsangleichung mit dem Ziel der Harmonisierung des Binnenmarktes Mindeststeuersätze fest. Der Mindeststeuersatz wird durch eine Ermäßigung der Mineralölsteuer für die Grenzbewohner nicht unterschritten und die Harmonisierung des Binnenmarktes wird nicht berührt. 
Infolgedessen kann die Energiesteuerrichtlinie auch aus kompetenzrechtlichen Gründen keine (wirksame) Regelung hinsichtlich des ermäßigten Energiesteuersatzes für die Grenzbewohner in Deutschland enthalten. 
2. Beihilfeverbot
a) Tatbestand des Beihilfeverbots
Nach dem Beihilfeverbot des Art 87 Absatz 1 EGV sind grds. staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschend drohen, mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen den Mitgliedstaaten beeinträchtigen.
(1) Zuweisung eines wirtschaftlichen Vorteils an Unternehmen
Bei dem Merkmal der Zuweisung eines wirtschaftlichen Vorteils an Unternehmen geht es um die Feststellung, ob dem Unternehmen ein wirtschaftlicher Vorteil zugeführt wird, den es unter normalen Marktbedingungen nicht erhalten hätte (Borchardt, Die rechtlichen Grundlagen der Europäischen Union, Heidelberg 2002, Rn. 885 m.w.N.). 
Die Ermäßigung der Mineralölsteuer soll den Grenzbewohnern und gerade nicht den Tankstellenbetreibern gewährt werden. Einen unmittelbaren wirtschaftlichen Vorteil haben damit nur die Bürger. Erforderlich für die Einordnung als Beihilfe ist aber gerade der wirtschaftliche Vorteil für Unternehmen oder Wirtschaftszweige. 
Der wirtschaftliche Vorteil für Unternehmen oder Wirtschaftszweige muss jedoch nicht direkt sein. Vielmehr reichen auch mittelbare Leistungen wie der Verzicht auf Leistungen, die von dem begünstigen Unternehmen zu tragen gewesen wären. Hierzu gehören Befreiungen von Soziallasten, die Gewährung eines Vorzugsrediskontsatzes für Ausfuhren, Zahlungserleichterungen, Steuer- und Abgabenerleichterungen, Sondertarife und Investitionszulagen. (Koenig/Kühling, Grundfragen des EG-Beihilfenrechts, NJW 2000, 1064, 1066.) 
Der hier eintretende Vorteil für die Tankstellenbetreiber besteht darin, dass der Tankstellentourismus aufhört und die Kunden aus Deutschland auch auf deutscher Seite tanken. Dementsprechend steigt der Umsatz der Tankstellenbetreiber. Dieser Vorteil ist mit den oben angeführten „typischen Begünstigungen“ (vgl. Borchardt, Die rechtlichen Grundlagen der Europäischen Union, Heidelberg 2002, Rn. 883) nicht vergleichbar. Er stellt sich als noch mittelbarer dar. Die obigen Beispiele sind dadurch gekennzeichnet, dass sie Befreiungen für die Unternehmen selbst darstellen. Bei dem hier in Rede stehenden Modell wird gerade keine mittelbare Begünstigung in der Form gewährt, dass eine Steuerermäßigung für die Tankstellenbetreiber selbst vorgesehen wird. Vielmehr sind es die Kunden des Tankstellenbetreibers, für die eine Steuerermäßigung festgesetzt werden soll. 
Über diese „typischen Begünstigungen“ hinaus findet sich jedoch auch die Annahme, dass die mittelbare Beihilfe selbst dann vorliegt, wenn Unternehmen oder Verbraucher unterstützt werden, damit diese Waren oder Leistungen des zu begünstigenden Unternehmens abnehmen (Grabitz/Hill, EUV/EGV, München, Stand: August 2003, Art. 87 mit Verweis auf die Kommentierung im Archivband, dort Art. 92 Rn. 8  m.w.N). 
Nach dieser doch sehr weiten Auslegung des Beihilfetatbestandes liegt eine mittelbare staatliche Zuwendung für die Tankstellenbetreiber durch Unterstützung der Grenzbewohner als Verbraucher in Form der Mineralölsteuerermäßigung vor.
(2) Staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Vorteile
(2.1) Auslegung dieses Begriffsmerkmals
Die Vorschriften über staatliche Beihilfen betreffen lediglich Maßnahmen, welche die Gewährung von Vorteilen „durch den Staat oder aus staatlichen Mitteln“ zum Gegenstand haben. 
Die Auslegung dieses Begriffsmerkmals hat immer wieder und führt auch noch zu Schwierigkeiten und Verwirrungen (vgl. die Schlussanträge des Generalanwalts Francis G. Jacobs in der Rs. C-379/98 – Preussen Elektra – Rz. 173, worin der Generalanwalt selbst zu verstehen gibt, dass er „nicht völlig darüber im Klaren“ ist, wie Urteile des EuGH zu dieser Frage zu verstehen sind). 
Nach der Rechtsprechung des EuGH stellen nicht alle vom Staat gewährten Vorteile Beihilfen dar, sondern nur solche, die aus staatlichen Mitteln finanziert sind und somit folglich zwingend auf Kosten des Staates erfolgen (EuGH verbundene Rs. C-72/91 und C-73/91, Slg. 1993, S. I-887 Rn. 21; EuGH Rs. C-189/91, Slg. 1993, S. I-6185 Rn. 17; Grabitz/Hill, EUV/EGV, München, Stand: August 2003, Art. 87 mit Verweis auf die Kommentierung im Archivband, dort Art. 92 Rn. 15 m.w.N.; Borchardt, Die rechtlichen Grundlagen der Europäischen Union, Heidelberg 2002, Rn. 885).
Die Rechtsprechung des EuGH hierzu war in der Literatur starker Kritik ausgesetzt, da die seitens des EuGH geforderte Belastung des Staatshaushalts die Mitgliedstaaten zu Umgehungskonstruktionen veranlasse (vgl. Bartosch, Neues zum Tatbestandsmerkmal der „Belastung des Staatshaushalts“ i.S. des Art. 87 I EG, NVwZ 2001, 643, 644 m.w.N.). Der Generalanwalt Jacobs hat hinsichtlich dieses Umgehungsargumentes in seinen Schlussanträgen in der Rs. C-379/98 – Preussen Elektra (Rz. 155) ausgeführt, dass erst noch zu beweisen sei, dass Art. 87 I EGV auf alle staatlichen Maßnahmen – unabhängig von einer Belastung staatlicher Haushaltsmittel Anwendung finden müsse. Der EuGH ist den Schlussanträgen gefolgt.
Auch der Einwand, dass der Staat die Gewährung einer Beihilfe immer mit der Erwartung wirtschaftlicher Vorteile in Form vermehrter Steuereinnahmen, Ersparung von Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe verknüpfe (vgl. Schweitzer/Schroeder, Stellungnahme zur Ermäßigung der Mineralölsteuerpflicht für Grenzbewohner, 2004, S. 7), greift nicht. Insbesondere unterscheidet sich der vorliegende Fall von der üblichen Vorteilserwartung. 
Üblicherweise tritt zunächst der wirtschaftliche Nachteil auf Seiten des Staates ein, indem er die Zahlung leistet oder auf die Erhebung einer Abgabe verzichtet. Erst als konjunkturelle Folge hiervon erwartet er selbst Einsparungen, indem z.B. aufgrund von Mehreinstellungen die Arbeitslosenzahlen und damit das Arbeitslosengeld sinken. 
Bei der Ermäßigung der Mineralölsteuer tritt aber zuerst der wirtschaftliche Vorteil für den Staat und danach der wirtschaftliche Nachteil ein. Denn dadurch, dass auf deutscher Seite getankt wird, entstehen Einnahmen für den Staat. Diese verringern sich dadurch, dass der Staat einen Teil wieder zurückzahlt.
(2.2) Anwendung auf die Ermäßigung der Mineralölsteuer für Grenzbewohner
Die Ermäßigung der Mineralölsteuer für Grenzbewohner führt gerade nicht zu einer Finanzierung auf Kosten des Staates. Zwar verzichtet der Staat auf Einkünfte, auf die er an sich einen Anspruch hätte. Zu berücksichtigen ist aber, dass dieser Anspruch nur dann entsteht, wenn der Grenzbewohner auf deutscher Seite tankt. Derzeit besteht dieser Anspruch aufgrund des Tanktourismus nur in wenigen Fällen. Erst durch die Ermäßigung, d.h. durch die Gewährung des Vorteils entsteht dieser Anspruch und damit die Einkünfte. Auf diese erst durch die Ermäßigung entstehenden Einkünfte verzichtet der Staat durch die Ermäßigung teilweise, nämlich i.H. der Mineralölsteuerdifferenz zu dem jeweiligen Nachbarland. 
Trotz der Ermäßigung sind für den Staat selber Mehreinnahmen i.H. eines dreistelligen Euro-Millionenbetrages zu erwarten. Zwar erstattet er den Grenzbewohnern (über die Tankstellenbetreiber) die Mineralölsteuerdifferenz. Dadurch, dass die Grenzbewohner jedoch nicht mehr im benachbarten Ausland, sondern in Deutschland tanken, nimmt der Staat jedoch insbesondere die Mineralölsteuer i.H. des im Nachbarland geltenden Satzes sowie die Mehrwertsteuer ein.
(3) Verfälschung des Wettbewerbs
Eine Wettbewerbsverfälschung als weitere Voraussetzung des Beihilfetatbestandes liegt dann vor, wenn die Beihilfe in ein vorhandenes oder entstehendes Wettbewerbsverhältnis eingreift und damit den Ablauf des Wettbewerbs verändert (EuGH Rs. 730/79, Philip Morris/Kommission, Slg. 1980, 2671, 2688). Entscheidend ist dabei insbesondere, ob die Stellung einzelner Unternehmen im Wettbewerb durch die Beihilfe in einer Weise verändert wird, wie dies unter marktkonformen Verhältnissen nicht eintreten könnte (Borchardt, Die rechtlichen Grundlagen der Europäischen Union, Heidelberg 2002, Rn. 888; Koenig/Kühling, NJW 2000, 1065, 1069).
Die vorliegend diskutierte Ermäßigung der Mineralölsteuer für Grenzbewohner stellt diesbezüglich in Abgrenzung zu den gewöhnlich als Beihilfe diskutierten Sachverhalten einen Sonderfall dar. Es kann weder von einem Wettbewerbsverhältnis gesprochen werden noch von marktkonformen Verhältnissen. 
Die auf deutscher Seite liegenden Tankstellen vermögen aufgrund der hohen Steuern, die sie auf die Mineralölpreise aufschlagen müssen, nicht in einen Wettbewerb mit der in der Grenzregion des Nachbarlandes liegenden Tankstelle zu treten. Staatliche Eingriffe verhindern derzeit also gerade, dass marktkonforme Verhältnisse bestehen oder auch entstehen können. Nicht der Markt bestimmt derzeit das Verhalten der Tankstellenbetreiber und –kunden, sondern der Staat. 
Durch eine Ermäßigung der Mineralölsteuer für Grenzbewohner wird der bestehenden staatlichen Einflussnahme auf den Markt abgeholfen und gerade ein (unverfälschter) Wettbewerb geschaffen. Es wird also kein Wettbewerb verfälscht, sondern vielmehr ein (unverfälschter) Wettbewerb ermöglicht.
b) Keine Einordnung der Verbrauchssteuerermäßigung für Benzin und Mineralöle in Italien als Beihilfe
Mit der Entscheidung des Rates vom 12.03.2001 über Verbrauchsteuerermäßigungen und –befreiungen für Mineralöle, die zu bestimmten Zwecken verwendet werden, (2001/224/EG) wurden u.a. die Regionen Friaul-Julisch-Venetien und die Provinzen Udine und Triest ermächtigt, ihre Ermäßigungen des Verbrauchsteuersatz für Benzin bzw. Mineralöl beizubehalten (Anhang 1 Nr. 8 der Ratsentscheidung).
Ausdrücklich des Erwägungsgrundes (5) der Ratsentscheidung befreit die erteilte Ausnahme nicht von der etwaigen Pflicht, das für Beihilfen erforderliche Verfahren nah Art. 88 EGV durchzuführen. Eine Genehmigung durch die Kommission nach Art. 88 EGV scheint nicht erfolgt zu sein (vgl. Schweitzer/Schroeder, Stellungnahme zur Ermäßigung der Mineralölsteuerpflicht für Grenzbewohner, 2004, S. 4). Auch gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass eine solche gefordert wird. Dementsprechend muss davon ausgegangen werden, dass auch die Europäische Kommission die Verbrauchssteuerermäßigung für Benzin und Mineralöle in Italien aufgrund der oben genannten Ratsentscheidung nicht als Beihilfe ansieht.
3. Diskriminierungsverbot und allgemeiner Gleichheitsgrundsatz
a) Unterscheidung aufgrund des Kriteriums der Staatsangehörigkeit
(1) Unmittelbare Diskriminierung
Art. 12 EGV verbietet jede Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit. Die vorgeschlagene Erstattung der Mineralölsteuerdifferenz unterscheidet nicht  ausdrücklich nach dem Kriterium der Staatsangehörigkeit. Die Ermäßigung soll gerade unabhängig von der Staatsangehörigkeit für alle Grenzbewohner gelten.
(2) Mittelbare Diskriminierung
Jedoch greift auch dann das Diskriminierungsverbot des Art. 12 EGV, wenn eine mittelbare Diskriminierung vorliegt. Werden von einer Maßnahme typischerweise Ausländer erfasst, so ist diese an Art. 12 EGV zu messen (Grabitz/Hill, EUV/EGV, München, Stand: August 2003, Art. 12 mit Verweis auf die Kommentierung im Archivband zu Art. 6, dort Art. 6 Rn. 15-17).
Auf deutscher Seite der Grenze leben zwar regelmäßig deutsche Staatsangehörige, während auf der anderen Seite der Grenze typischerweise Staatsangehörige des Nachbarlandes leben (vgl. EuGH, Rs. C- 388/01, Kommission/Italien, Slg. 2003, I-721 Rn. 18ff.). Jedoch verlangt eine Diskriminierung die unterschiedliche Behandlung zweier gleicher Tatbestände (Grabitz/Hill, EUV/EGV, München, Stand: August 2003, Art. 12 mit Verweis auf die Kommentierung im Archivband zu Art. 6, dort Art. 6 Rn. 8). Daran fehlt es aber. Die Grenzbewohner auf deutscher Seite müssen bisher über die Grenze fahren und dadurch z.T. weite Umwege und Wartezeiten an der Grenze (jedenfalls bisher zu Polen und zu Tschechien) hinnehmen, um den im Nachbarland günstigeren Kraftstoff  tanken zu können. Diese Nachteile bestehen für die auf der Seite des Nachbarlandes lebenden Grenzbewohner dagegen nicht.
Ein anderes Ergebnis ergibt sich auch nicht unter Hinweis auf die Entscheidung des EuGH in der Rechtssache C-388/01 (Kommission/Italien, Slg. 2003, I-721 Rn. 18ff.). Der EuGH hat Italien verurteilt, weil es italienischen Staatsbürgern oder Personen, die im Gebiet der Einrichtungen wohnen, Vorzugstarife für den Zugang zu lokalen oder dezentralen kulturellen Stätten eingeräumt hat. Gemeinsam ist dem vorliegenden Modell der Ermäßigung der Mineralölsteuersätze für die Grenzbewohner und dem vom EuGH entschiedenen Fall, dass eine staatliche Maßnahme eine Unterscheidung aufgrund des Wohnsitzes trifft. 
Gleichwohl besteht ein bedeutender und eine andere Entscheidung erfordernder Unterschied. Den Vorzugstarif für Museen gab es allein in Italien. Damit gab es für die Nicht-Italiener mit Wohnsitz im Nachbarland keine Möglichkeit zu Museumsbesuchen mit Vorzugstarif. Demgegenüber besteht vorliegend auch für die Bewohner der Nachbarländer zu Deutschland die Möglichkeit an ihrem Wohnort zu einem gleich niedrigen Mineralölsteuersatz zu tanken.
b) Unterscheidung aufgrund des Kriteriums des Wohnsitzes
Auch eine Europarechtswidrigkeit aufgrund des allgemeinen Diskriminierungsverbots  als eine Art Willkürverbot liegt nicht vor Hier ist zum einen auf die obigen Ausführungen zu fehlenden vergleichbaren Tatbeständen zu verweisen. 
Darüber hinaus läge auch eine Rechtfertigung durch den Abbau der Auswirkungen durch unterschiedliche Steuersätze und der damit einhergehenden Harmonisierung des Binnenmarktes, durch die Sicherung von Arbeitsplätzen und die Vermeidung von Umweltbelastungen (vgl. obige Ausführungen unter I. 2.) vor. 
III. Verfassungsmäßigkeit der Ermäßigung der Mineralölsteuerpflicht 
für Grenzbewohner
Bei der Frage nach der Verfassungsmäßigkeit der Ermäßigung der Mineralölsteuerpflicht für Grenzbewohner ist insbesondere der allgemeine Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG zu beachten. 
1. Gleichbehandlung von wesentlich Gleichem
Der allgemeine Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG gebietet es, wesentlich Gleiches gleich und wesentlich Ungleiches ungleich zu behandeln (BVerfGE 19, 38, 47). 
Während die Grenzbewohner nur einen ermäßigten Mineralölsteuersatz zu zahlen haben, müssen die übrigen Bewohner Deutschlands den vollen Mineralölsteuersatz zahlen. Dies bedeutet zwar eine Ungleichbehandlung. Jedoch sind die beiden Vergleichsgruppen Grenzbewohner auf der einen und die übrigen Bewohner auf der anderen Seite nicht gleich. 
Die Grenzbewohner haben die Möglichkeit kostensparend im Nachbarland zu tanken und zahlen durch ihre „Tankfahrten“ in das benachbarte Ausland derzeit schon einen geringeren Mineralölsteuersatz. 
Zwar besteht in der Theorie auch die Möglichkeit für alle anderen Bewohner Deutschlands im Ausland zu tanken. Gleichwohl fehlt es in der Praxis aufgrund der zum Teil sehr weiten Entfernung zur Grenze und der infolge dessen benötigten Zeit an der Durchführbarkeit. Zudem fehlt es an der Möglichkeit dabei Kosten zu sparen. Wird die Entfernung zu groß und damit der zusätzliche Spritverbrauch allein für die Tankfahrt zu hoch, so kann der Tanktourist keine Einsparungen verzeichnen.
Es fehlt damit schon an einer wesentlich gleichen Vergleichsgruppe. Nur dann gebietet jedoch der allgemeine Gleichheitssatz eine Gleichbehandlung.
2. Rechtfertigung
Überdies wäre – wollte man einen wesentlich gleichen Sachverhalt annehmen – die Ungleichbehandlung gerechtfertigt.
Die Anforderungen an eine Rechtfertigung sind je nach Regelungsgegenstand und Differenzierungsmerkmal unterschiedlich hoch. Eine besonders starke Prüfung erfolgt bei personenbezogenen Differenzierungskriterien, insbesondere wenn die Kriterien sich den in Art. 3 Abs. 3 GG genannten (Geschlecht, Abstammung, Rasse, Sprache, Heimat, Herkunft, Glauben, religiöse oder politische Anschauungen) annähern oder je intensiver sich die Ungleichbehandlung auf die Ausübung grundrechtlich geschützter Freiheiten nachteilig auswirken kann. (Jarass/Pieroth, Grundgesetz, München 1992, Art. 3 Rn. 15-20.) 
Das Differenzierungsmerkmal des Wohnortes gehört zwar nicht zu den verhaltensbezogenen Kriterien, kann aber gleichwohl relativ einfach durch den Einzelnen beeinflusst und verändert werden. Es ist mit den in Art. 3 Abs. 3 GG genannten Kriterien nicht vergleichbar. Insbesondere unterfällt es nicht dem Heimatbegriff. Heimat i.S. des Art. 3 Abs. 3 GG meint den örtlichen Bereich, durch den man während der Kinder- und Jugendjahre geprägt wird. Mit dem Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort fällt die Heimat gerade nicht zusammen (BVerfGE 38, 128, 135; BVerfGE 48, 281, 287).
Auch auf die Ausübung grundrechtlich geschützter Freiheiten wirkt sich die Ungleichbehandlung nicht aus. Die Ungleichbehandlung wirkt sich nur in finanzieller Hinsicht, auf das Vermögen als solches aus. Das Vermögen als solches ist aber gerade nicht von der grundrechtlichen Eigentumsgarantie des Art. 14 GG erfasst (BVerfGE 4, 7, 17; BVerfGE 81, 108, 122).
Eine allzu intensive Verhältnismäßigkeitsprüfung kann vorliegend folglich nicht verlangt werden. Bei einer solchen Prüfung stehen sich die Nachteile der Nicht-Grenzbewohner in Form der höheren Tankkosten auf der einen und die Sicherung von Arbeitsplätzen sowie die Vermeidung von Umweltbelastungen durch den Spritverbrauch auf den Tankfahrten und den ggfs. umweltschädlicheren Sprit aus dem Nachbarland auf der anderen Seite gegenüber. Allein die geringen finanziellen Nachteile, die die Nicht-Grenzbewohner in Kauf nehmen müssen, können derart wichtigen Gemeinwohlbelangen, wie es Arbeitsplätze und Umweltbelange darstellen, nicht überwiegen. Infolge dessen ist jedenfalls – bei Annahme einer Ungleichbehandlung von wesentlich Gleichem – eine Rechtfertigung zu bejahen.
IV. Zusammenfassung und Ergebnis
Die Ermäßigung der Mineralölsteuerpflicht in Höhe der Mineralölsteuerdifferenz zugunsten der Grenzbewohner ist mit nationalem Verfassungsrecht und Europarecht vereinbar. 
1.
Insbesondere steht die Energiesteuerrichtlinie weder entgegen, noch bedarf es einer einstimmigen Ermächtigung des Rates nach Art. 19 der Energiesteuerrichtlinie. 
Abgesehen von der derzeit fehlenden Umsetzung in Deutschland, greift der Anwendungsbereich der Richtlinie schon aus kompetenzrechtlichen Gründen nicht. Die Richtlinie basiert auf der Kompetenz zur Harmonisierung des Binnenmarktes. Eine Kompetenz zur Steuergesetzgebung besteht für die Europäischen Gemeinschaften nicht. Dementsprechend kann die Energiesteuerrichtlinie auch nur Vorschriften zur Harmonisierung des Binnenmarktes und damit Regelungen über die Mindeststeuersätze treffen. Die Ermäßigung der Mineralölsteuerpflicht für Grenzbewohner unterschreitet die Mindeststeuersätze – abgesehen von den Grenzregionen zu Polen und Tschechien – jedoch gerade nicht.
Im übrigen greift Sinn und Zweck der Richtlinie nicht. Denn die vorgeschlagene Mineralölsteuerermäßigung berührt gerade nicht die Steuerharmonisierung als Zweck der Richtlinie.
2.
Das Beihilfeverbot des Art. 87 EGV steht einer Ermäßigung der Mineralölsteuer für Grenzbewohner ebenfalls nicht entgegen. Es fehlt an einer Finanzierung auf Kosten des Staates. Insbesondere führt das in Rede stehende Modell gerade zu Mehreinnahmen des Staates.
Darüber hinaus liegt auch keine Wettbewerbsverfälschung vor. Vielmehr wird der bestehenden staatlichen Einflussnahme auf den Markt aufgrund der hohen Mineralölsteuer in Deutschland abgeholfen und gerade ein (unverfälschter) Wettbewerb geschaffen.
3.
Eine Europarechtswidrigkeit bzw. Verfassungswidrigkeit aufgrund einer Ungleichbehandlung scheidet aus. Es fehlt bereits an vergleichbaren Tatbeständen. 
So müssen die Grenzbewohner auf deutscher Seite bisher über die Grenze fahren und dadurch weite Umwege und u.U. Wartezeiten an der Grenze hinnehmen, um den im Nachbarland günstigeren Kraftstoff tanken zu können. Dagegen können die auf der Seite des Nachbarlandes lebenden Grenzbewohner zu diesen niedrigeren Kosten tanken, ohne die Nachteile hinnehmen zu müssen.
Auch die Grenzbewohner in Deutschland auf der einen und die übrigen Einwohner auf der anderen Seite stellen keine gleichen Vergleichsgruppen dar. So haben die Grenzbewohner die (in der Praxis auch ausführbare) Möglichkeit, Kosten sparend im Nachbarland zu tanken und zahlen durch ihre überwiegenden „Tankfahrten“ in das benachbarte Ausland derzeit schon einen geringeren Mineralölsteuersatz. Diese Möglichkeit fehlt den übrigen Bewohnern.
4. 
Der Einführung einer Ermäßigung der Mineralölsteuer steht nicht nur weder Europa- noch Verfassungsrecht entgegen. Vielmehr kann ein solches Modell dazu beitragen, die Auswirkungen der derzeit bestehenden Unterschiede bei den Mineralölsteuersätzen auf den Binnenmarkt zu verringern. Es kann damit gerade zu dem Zweck beitragen, den die Energiesteuerrichtlinie verfolgt und der auch hinter dem Beihilfeverbot steht.
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